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Berufsbetreuer/innen 

Voraussetzungen und einzureichende Unterlagen 

 

 

Registrierungsvoraussetzungen nach § 23 BtOG: 

• Persönliche Eignung und Zuverlässigkeit (festzustellen im persönlichen Gespräch) 

• Ausreichende Sachkunde für die Tätigkeit als Berufsbetreuer gemäß §3 BtRegV 

• Berufshaftpflichtversicherung gemäß §10 BtRegV 

 

Die persönliche Eignung fehlt laut §23 BtOG in der Regel, wenn 

• Berufsverbot nach §70 StGB oder §132a StPO 

• Rechtskräftige Verurteilung wegen eines Verbrechens oder eines für die Betreuungsführung 

relevanten vorsätzlich begangenen Vergehens in den letzten 3 Jahren 

• In den letzten 3 Jahren widerrufene Registrierung nach §27 BtOG 

• Ungeordnete Vermögensverhältnisse (in der Regel bei eröffneten Insolvenzverfahren oder 

Eintragungen im Schuldnerverzeichnis) 

 

Für das Registrierungsverfahren werden folgenden Unterlagen benötigt: 

• Antrag auf Registrierung (im Bereich Formulare finden Sie einen Antrag auf Registrierung; 

selbstverständlich können Sie auch formlos einen Antrag stellen) 

• Lebenslauf 

• Zeugnis/Zeugnisse der Berufsausbildung 

• Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung nach §23 Abs. 1 Nr. 3 BtOG sowie §10 BtRegV; 

weitere Details finden Sie untenstehend 

• Vorlage eines Führungszeugnisses für behördliche Zwecke nach §30 Abs. 5 BZRG bzw. einen 

entsprechenden Nachweis der Beantragung (nicht älter als 3 Monate) 

• Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis nach §882b ZPO (nicht älter als 3 Monate) 

• Erklärung über anhängige Insolvenz-, Ermittlungs- oder Strafverfahren (§ 24 BtOG) 

• Nachweis der Sachkunde nach §23 Abs. 1 Nr. 2 BtOG 

• Erklärung, ob in den letzten 3 Jahren eine Registrierung als Berufsbetreuer versagt, 

zurückgenommen oder widerrufen wurde (§24 BtOG) 
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Kosten der Registrierung 

• 200,00 Euro 

• Grundlage: §24 Abs. 5 BtOG 

 

Anforderungen an die Berufshaftpflichtversicherung nach §23 Abs. 1 Nr. 3 BtOG i.V.m. §10 BtRegV 

• Versicherung zur „Deckung der sich aus der Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren für 

Vermögensschäden“ 

• Mindestversicherungssumme: 250.000€ für jeden Versicherungsfall und 1.000.000€ für alle 

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 

• Insbesondere die Haftung für Ersatzansprüche wegen wissentlicher Pflichtverletzung dürfen von 

der Versicherung ausgenommen werden 

• Zulässiger Selbstbehalt: bis zu 1% der Mindestversicherungssumme 

• Im Versicherungsvertrag ist der Versicherer zu verpflichten, der Stammbehörde die Beendigung 

/ Kündigung des Vertrags sowie Änderungen des Vertrags, welche den vorgeschriebenen 

Versicherungsschutz beeinträchtigen, unverzüglich mitzuteilen 

• Zuständige Behörde im Sinne des §117 Abs. 2 VVG ist die Stammbehörde des Betreuers 

 

Die Betreuungsstelle des Landkreises Landshut wird als Stammbehörde tätig, wenn die örtliche 

Zuständigkeit gegeben ist, d.h. der Sitz des beruflichen Betreuers im Landkreis Landshut errichtet werden 

soll (sofern Sie Ihren Sitz bzw. Wohnsitz im Gebiet der Stadt Landshut haben, wenden Sie sich bitte an 

die Betreuungsstelle der Stadt Landshut).  

 

Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt zur Betreuungsstelle auf. 

Fragen zur Registrierung und dem Registrierungsverfahren beantwortet Ihnen gerne Frau Forster  

(Tel. 08703 9073-5135, anita.forster@landkreis-landshut.de).  

 

 

 

 

 

In diesem Formular wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit überwiegend nur die männliche Form verwendet. Gemeint sind damit 

aber grundsätzlich immer Personen aller Geschlechter und geschlechtlichen Orientierungen. 


